
WAZVM - 9.  ÄndS-GGES Beschlussvorlage 2021-12-08.docx 

Die Verbandsversammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittelgraben“ hat in ihrer 
Sitzung am ……………… die folgende 
 
 

9. Änderungssatzung zur Gebührensatzung zur Grubenentwässerungssatzung  
des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittelgraben“ (GGES) 

 
beschlossen: 
 
 
1. Nach § 1 Absatz wird folgender § 1 Absatz 4 neu hinzugefügt: 
 

„(4) Die Gebührensätze in § 3 und § 4 gelten für die Entleerung der Grubenentwässerungsanla-
gen von bis zu 10 m Schlauchlänge. 

 
Soweit für die Entleerung eine darüber hinaus gehende Schlauchlänge erforderlich ist, wird zu-
sätzlich eine Gebühr je angefangenem Schlauchmeter nach § 5 dieser Satzung berechnet. 

 
Dies gilt nicht, wenn an der Grundstücksgrenze ein Absaugstutzen vorhanden ist.“ 

 
2. Die § 1 Absatz 4 (alt), § 1 Absatz 5 (alt) und § 1 Absatz 6 (alt) werden neu zu § 1 Absatz 5, 6 

und 7. 
 
3. § 2 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 
 „(2) Eine Grundgebühr ist zu entrichten, wenn auf dem Grundstück Schmutzwasser in eine ab-

flusslose Sammelgrube eingeleitet wird.“ 
 
4. § 3 Absatz 8 wird wie folgt neu gefasst: 
 
 „Die Mengengebühr beträgt €…… je Kubikmeter (m³) Fäkalwasser.“ 
 
 
5. § 4 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 
 „Die Mengengebühr für die Beseitigung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen beträgt €…...je 

Kubikmeter (m³) übernommenen und abgefahrenen Fäkalschlamms.“ 

 
 
6. § 5 Zusatzleistungen wird wie folgt neu gefasst: 
 

„(1) Für Zusatzleistungen im Zusammenhang mit der Beseitigung der Fäkalien aus abflusslosen 

Sammelgruben und Kleinkläranlagen werden folgende Gebühren erhoben: 

a) Gebühr für eine vergebliche Anfahrt wegen Abwesenheit des Benutzungspflichtigen zum 
vereinbarten Termin und Leerfahrten wegen fehlender Zugänglichkeit der abflusslosen Sam-
melgrube oder Kleinkläranlage: 

60,00 € / Anfahrt 
 

b) Gebühr pro Entleerung für das Auslegen von Schlauchlängen je angefangenen Meter über 

10 m:  

          1,80 € / m 
 

c) Gebühr für die Abfuhr von Mindermengen: 

             < 2,5 m³        10,00 € / Abfuhr 
             < 1,5 m³        25,00 €/ Abfuhr 
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d) Gebühr für den notwendigen Einsatz kleinformatiger Fahrzeuge  

< 18 t zul. Gesamtgewicht: 
          35,00 € / Abfuhr 
 

e) Gebühr für Havarie- und Notdienst außerhalb des Regelfalls nach § 9 Abs. 4 GES: 
Montag bis Freitag zwischen 7.00 Uhr und 18.00 Uhr 

          90,00 € / Abfuhr 

 
f) Gebühr für Havarie- und Notdienst: 
Montag bis Freitag zwischen 18.00 Uhr und 7.00 Uhr  

          130,00 € / Stunde 
 

g) Gebühr für Havarie- und Notdienst: 
Sonnabend, Sonntag und Feiertag 

          130,00 € / Stunde. 

 
(2) Abfuhr im Sinne von Absatz 1 ist jede Entleerung und Abtransport von Fäkalien aus Grubenent-
wässerungsanlagen. Werden mehrere, in unmittelbarer Nähe zueinander befindliche abflusslose 
Sammelgruben an einem Werktag und aufgrund eines Auftrages durch das Entsorgungsunternehmen 
entleert, fällt pro Auftrag die jeweilige Zusatzgebühr nur einmal an. 

 
7. § 6 Absatz wird wie folgt geändert: 
 

„(1) Die Gebührenpflicht für die Grundgebühr nach § 2 entsteht zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Satzung, frühestens jedoch mit dem erstmaligen Einleiten von Schmutzwasser in die 
abflusslose Sammelgrube.“ 

 
8. Die 9. Änderungssatzung zur GGES tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. 
 
 
Michendorf,  
 
 
 
Ute Hustig 
Verbandsvorsteherin 


